
Vereinsgewässer Rennbachweiher Dürnast (B30) 

Bestimmungen (Stand 1. Januar 2026) 

Fläche 6,6 Hektar - maximale Gewässertiefe 2,00m. 

Vorfüttern ist nicht gestattet. 

Anfüttern ist pro Angler pro Tag auf maximal 1,5 Liter oder  
1,5 Kilo Anfutter beschränkt.  
 

 

In den Monaten Juli & August oder bei Niedrigwasser darf kein 
Anfutter ins Gewässer eingebracht oder beim Angeln mitgeführt 
werden. Bei Niedrigwasser Wasserstandsanzeiger bei Überlauf 
beachten – dieser wird im Frühjahr installiert. 
 
Waldwege neben Staatsstraße Dürnast in Richtung Kaltenbrunn 
und der Weg neben dem Damm bei Überlauf kann von Autos 
befahren werden – siehe grüne Wege. Forstwege im Wald 
dürfen nicht von Anglern befahren werden – siehe rote Wege. 
 
Der Verpächter hat ein Wasserentnahmerecht. Im Damm 
befindet sich ein Ablaufrohr, über dieses entnimmt der 
Verpächter bei Bedarf Wasser für seine unterhalb liegenden 
Fischweiher. 
 
Zufahrtsberechtigung muss kenntlich auf Armaturenbrett liegen! 
 
Sollten Personen die nicht Angeln Partys am Gewässer 
veranstalten, insbesondere Feuer auf Waldboden  
schüren, bitte melden! Falls KFZ-Kennzeichen ersichtlich  
bitte ebenso weitergeben. 
 
Obmann Fischereiaufsicht 
Thomas Hofmeister 
 0160/98196180 
 
Vorsitzender 
Christoph Schröder 
0152/33905250 
 
Hinweise & Regelungen im Erlaubnisschein sind zu beachten! 

 

Gestattet: 

- Befahren von grün markierten Wegen 
- Boot zum Ausbringen von Anfutter oder Köder 
- Angeln vom verankerten Boot setzt Rücksichtnahme auf andere Angler voraus 
- Echolot 
- RC Futterboot 
- Zelt ohne Boden (Karpfenzelt, Brolli etc.) 

NICHT gestattet: 

- Befahren von rot markierten Wegen 
- Angeln im großen Seerosenfeld bei Zulauf (Flachwasserzone) – Hinweisschild am Ufer beachten! 
- Vorfüttern 
- Anfüttern bei Niedrigwasser 
- Tiernahrung, auch Hundefutter (Frolic) ist zum Anfüttern oder als Köder nicht gestattet. 
- Offenes Feuer ist nicht gestattet - Wald- und Wiesenbrandgefahr beachten! Entsorgung von Kohleresten und 

hinterlassen von Müll oder Fäkalien führen zum Entzug des Erlaubnisscheins 
- Angeln bei geschlossener Eisdecke 
- Klopfen auf Wels 
- Zelt mit Boden 
- Angeln im Zu- und Ablauf (Röthenbach) 


